Leistungserklarung

Baumit NHL Fine

Leistungserklarung Nr.: 02-BAT-NHL Fine

1.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Baumit NHL Fine

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Baumit NHL Fine

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Ver-
wendungszwecke des Bauproduktes gemadR der anwendbaren harmonisier-
ten technischen Spezifikationen

Putzmértel im Mauerwerksbau

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktan-
schrift des Herstellers gemaR Artikel 11, Absatz 5

Baumit GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit
den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbe-
standigkeit des Bauproduktes gemaR Anhang V
System 4

Erklérte Leistung

Eigenschaften Leistung Priifnorm
Bezeichnung GP-CS| EN 998-1
Druckfestigkeit CS| EN 1015-11
2 = H

Haftzugfestigkeit = 0:08 N/mm*= Bruehbild gN 1015-12
Wasseraufnahme W.0 EN 1015-18
Brandverhalten A1 EN 998-1
Wasserdampfdurchlassigkeit 5/20 (Tabellenwert nach EN 1745
M EN 1745)

0,45 W/(mK) (Tabellenwert

" P . nach EN 1745 fur P=50%)

Warmeleitfahigkeit A 10 g 0,49 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745

nach EN 1745 fir P=90%)
Dauerhaftigkeit (Frostwider- NPD EN 1015-21
stand)

Leistungserklarung Baumit NHL Fine_Stand 01/2020



8. Die Leistung des Produktes gemdR den Nummern 1 und 2 entspricht der er-
klarten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser
Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Georg Bursik, Geschéftsflihrer 5 A

Waldegg, 01.01.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)
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Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname NHL FINE
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) UFI: J8CA-FAT7-E997-YP5R

siehe Packungsaufdruck / Lieferschein

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Mortel
Technisches Merkblatt beachten
Verwendungen, von denen abgeraten wird Technisches Merkblatt beachten

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Baumit GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Osterreich

Telefon: +43 (0)501 888 0

Diese Nummer ist nur wahrend der Dienstzeiten verfiigbar:
Mo. - Do. 07:00 - 17:00

Fr. 07:00 - 12:00

E-Mail: office@baumit.com

1.4 Notrufnummer

Giftnotzentrale

Land Name Postleit- Telefon
zahl/Ort
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale an der 1090 Wien +43 (0)1 4064 343-0

1. Medizinischen Universitatsklinik
24h Notruf Mo-So

Osterreich: de Seite: 1 /17



Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab- Gefahrenklasse Kate- | Gefahrenklasse | Gefahren-
schnitt gorie und -kategorie hinweis
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315
33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318
3.8R spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige 3 STOTSE 3 H335
Exposition (Reizung der Atemwege)

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort: Gefahr
- Piktogramme:

GHSO05, GHS07

3

- Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise:

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit-
halten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P260 Staub nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spu-
len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/in-

ternationalen Vorschriften der Entsorgung zufthren.

- Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung: Naturlich hydraulischer Kalk NHL, Calciumdihy-
droxid Ca(OH),

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.
Endokrinschédliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

Osterreich: de Seite:2 /17



Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).
3.2 Gemische
Beschreibung des Gemischs
Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme
Natirlich hydrauli- CAS-Nr. 25-<50 Skin Irrit. 2 / H315 @
scher Kalk NHL 85117-09-5 Eye Dam. 1/ H318
STOT SE 3/ H335
EG-Nr.
285-561-1

REACH Reg.-Nr.
01-2119475523-

36-XXXX
Calciumdihydroxid CAS-Nr. 5-<10 Skin Irrit. 2 / H315 @
Ca(OH), 1305-62-0 Eye Dam. 1/ H318
STOT SE 3/ H335
EG-Nr.
215-137-3

REACH Reg.-Nr.
01-2119475151-
45-XxXXX
01-2119862018-
38-XXXX

Anmerkungen
Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

- Allgemeine Anmerkungen

BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffe-
nen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts Gber den Mund verabreichen. Einatmen
von Staub vermeiden.

Hautkontakt vermeiden.

Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

- Nach Inhalation

Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-
MaRBnahmen einleiten. Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

- Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Osterreich: de Seite:3 /17



Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

4.2

4.3

- Nach Beriihrung mit den Augen

Augenlider getffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem
Wasser spulen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Sofort arztlichen Rat einholen.

- Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
KEIN Erbrechen herbeiftihren.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Gefahr ernster Augenschaden.

Langeres Einatmen kann bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes zu irreversiblen Lungen-
schaden fuhren.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.3

Loschmittel

- Geeignete Loschmittel

Wasser. Schaum. ABC-Pulver. Nicht brennbar.
- Ungeeignete Léschmittel

Wasser im Vollstrahl. Nicht relevant.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht staubexplosionsfahig.

Nicht brennbar.

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmalBhahmen auf die Umgebung abstimmen.
Léschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt
sammeln. Brandbekampfung mit tblichen VorsichtsmaBnahmen aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

- Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

- Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfldchen- und Grundwasser verhindern (PH-Wert)
Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und entsorgen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

- Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen

Abdecken der Kanalisationen. Mechanisch aufnehmen. Verschuttete Mengen aufnehmen.
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.

Zum Reinigen von Oberflachen oder Kleidung keine Burste oder Druckluft verwenden.

Osterreich: de Seite:4 /17



Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

6.4

- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann

Mechanisch aufnehmen.

- Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10. An-
gaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. Abschnitt 7.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

7.2

7.3

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

- Empfehlungen

Verwendung geeigneter Schutzausrustungen (einschlie3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persénlichen Schutzausrustung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

- MaBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. MalRnahmen gegen elektrostatische Entladun-
gen treffen. Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden. Behalter und zu befillende Anlage erden.
Nicht brennbar.

- Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsflachen in einem Betriebsraum ansammelin.
Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fuhrt die Anreicherung
von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

- Handhabung von unvertraglichen Stoffen und Gemischen
Nicht mischen mit Sauren.

- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen.

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausru-
stung ablegen.

Bewahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf.

Benutzen Sie fur Chemikalien keine Gefalie, die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln
bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlie3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persdnlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

Beseitigung von Staubablagerungen.

Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.
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Sicherheitsdatenblatt
gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

30U
3

baumit.com

NHL FINE

Uberarbeitet am:
01.07.2024

Nummer der Fassung: GHS 4.0
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uberwachende Parameter
Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Land | Arbeitsstoff | CAS-Nr.|Iden-| SMW | SMW | KZW | KZW | Mow | Mow | Hin- |Quelle
tifi- | [ppm] |[mg/m| [ppm] |[mg/m| [ppm] |[mg/m| weis
kator 3] 3] 3]
AT | biologisch in- MAK 10 20 i GKV
erte Schweb- (60
stoffe min)
AT | biologisch in- MAK 5 10 r GKV
erte Schweb- (60
stoffe min)
AT | Calciumdihy- [1305-62-| MAK 1 4 i GKV
droxid 0 (5 min)
EU | Calciumdihy- |1305-62-|IOELV 1 4 r |2017/1
droxid 0 64/EU
Hinweis
i einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Gberschritten werden soll (ceiling value)
r alveolengangige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fur einen
Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Relevante DNEL von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. End- | Schwel- |Schutzziel, Ex- |Verwendung in| Expositions-
punkt | lenwert | positionsweg dauer
Calciumdihydro- | 1305-62-0 | DNEL | 1 mg/m3 |Mensch, inhala-| Arbeitnehmer |chronisch - loka-
xid Ca(OH), tiv (Industrie) le Wirkungen
Calciumdihydro- | 1305-62-0 | DNEL | 4 mg/m3 [Mensch, inhala-| Arbeitnehmer akut - lokale
xid Ca(OH), tiv (Industrie) Wirkungen
Relevante PNEC von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. End- | Schwel- | Organismus | Umweltkom- | Expositions-
punkt | lenwert partiment dauer
Calciumdihydro- | 1305-62-0 | PNEC | 0,49 mg/ |Wasserorganis-| SuRBwasser kurzzeitig (ein-
xid Ca(OH), I men malig)
Calciumdihydro- | 1305-62-0 | PNEC | 0,32 mg/ |Wasserorganis-| Meerwasser | kurzzeitig (ein-
xid Ca(OH), [ men malig)
Calciumdihydro- | 1305-62-0 | PNEC 3 mg/l |Wasserorganis-|Klaranlage (STP)| kurzzeitig (ein-
xid Ca(OH), men malig)
Calciumdihydro- | 1305-62-0 | PNEC 1.080 terrestrische Boden kurzzeitig (ein-

Osterreich: de

Seite:6 /17



Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

30U
3

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024
Relevante PNEC von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. End- | Schwel- | Organismus | Umweltkom- | Expositions-
punkt | lenwert partiment dauer
xid Ca(OH), mg/kg Organismen malig)

Osterreich: de
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Sicherheitsdatenblatt BC\U

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Verwendung einer drtlichen und generellen Luftung
- Individuelle SchutzmafBnahmen (persénliche Schutzausristung)

W o

Schutzhandschuhe tragen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Sal-
ben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

£

Sicherheitsschuhe

£\
&
AS—4
Atemschutz tragen

Filtrierende Halbmaske (EN 149)

- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in
die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

Osterreich: de Seite: 8/ 17



Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE

Nummer der Fassung: GHS 4.0
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3)

30U
3

baumit.com

Uberarbeitet am:
01.07.2024

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

9.2

9.2.

1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest (pulver)
Form Pulver
Farbe weil3lich
Geruch geruchlos
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt >450 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

nicht bestimmt

Entzindbarkeit

nicht brennbar

Untere und obere Explosionsgrenze

nicht relevant (fest)

Flammpunkt

nicht anwendbar

Zundtemperatur

>400 °C

Zersetzungstemperatur

nicht relevant

pH-Wert

12 - 13 (in wassriger Losung: 80 % (w/w), 20 °C)
(Base)

Kinematische Viskositat

nicht relevant

Loslichkeit(en)

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
(log-Wert)

keine Information verfugbar

Dampfdruck

nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

nicht bestimmt

Relative Dampfdichte

nicht relevant (fest)

Partikeleigenschaften

es liegen keine Daten vor

Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Gefahrenklassen gemal GHS (physikalische Ge-
fahren): nicht relevant

Osterreich: de
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Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

9.2.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngréf3en

Flussigkeitsgehalt 0%

Festkorpergehalt 99,96 %

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat

Bezuglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Ma-
terialien". Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend
wirken.

Chemische Stabilitat

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Vor Feuchtigkeit schutzen.

Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fuhrt die Anreicherung
von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

Unvertragliche Materialien

Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Vernuinftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschitten und Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: sie-
he Abschnitt 5.
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Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.
- Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsfor-
mel).

- Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)

- Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschaden.

- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

- Keimzellmutagenitét

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

- Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

- Reproduktionstoxizitat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
- Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

Angaben liber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.
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Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Toxizitat
Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.

Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfligbar.

Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.

Mobilitét im Boden
Es sind keine Daten verfugbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthalt
keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von = 0,1%.

Endokrinschéadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131

Verfahren der Abfallbehandlung
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.

- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemaR LoW:

10 13 14: Betonabfalle und Betonschlamme
1501 10*: Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe

verunreinigt sind.

*Gefahrlicher Abfall

- Schliisselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (ONORM S2100):
31607: Schlamm aus Fertigmortelherstellung (verfestigt)

- Fur die Entsorgung liber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anwei-
sungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

- Abfallbehandlung von Behdltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefdhrlichen Abfall; es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaf3
ADR) verwendet werden. Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefuhrt
werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

- Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu tren-
nen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behan-
delt werden kann.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1
14.2
14.3
14.4
145

14.6

14.7

UN-Nummer oder ID-Nummer nicht zugeordnet

Ordnungsgemal3e UN-Versandbezeichnung nicht zugeordnet

Transportgefahrenklassen keine

Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemaR den Gefahrgut-

vorschriften

Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften flr gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgelandes zu beachten.

Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafn IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

- Beférderung gefahrlicher Giiter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstrafen
(ADR/RID/ADN) - Zuséatzliche Angaben

Nicht zugeordnet.

- Internationaler Code fiir die Beforderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusatzliche Angaben

Nicht zugeordnet.
- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusatzliche Angaben
Nicht zugeordnet.
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Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1

15.2

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

- Einschldgige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
/ SVHC - Kandidatenliste

Kein Bestandeteil ist gelistet.

- Richtlinie zur Beschréankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (RoHS)

Kein Bestandeteil ist gelistet.

- Verordnung liber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandeteil ist gelistet.
Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Stoffname Gew.-%
Calciumdihydroxid Ca(OH), 5
Naturlich hydraulischer Kalk NHL 25

- Verordnung liber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe
Nicht relevant.

- Verordnung liber persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandeteil ist gelistet.

- Nationale Vorschriften (Osterreich)

- Verordnung uiber brennbare Fliissigkeiten nicht anwendbar (Aggregatzustand: nicht fliissig)
(VbF)
- Nationale Verzeichnisse
Land Verzeichnis Status
EU REACH Reg. nicht alle Bestandteile sind gelistet
Legende

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.
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Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene I'-'\nderungen (Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Ab- Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Si-
schnitt cher-
heits-
rele-
vant
13.1 - Abfallcodes/Abfallbezeichnungen ge- | - Abfallcodes/Abfallbezeichnungen ge- ja
mafRk LoW: mafR LoW:
10 13 14: Betonabfalle und Beton- 10 13 14: Betonabfalle und Beton-
schlamme schlamme

1501 10*: Verpackungen, die Ruck-
stande gefahrlicher Stoffe enthalten
oder durch gefahrliche Stoffe verun-
reinigt sind.

*Gefahrlicher Abfall

Abkiurzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

2017/164/EU | Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richt-
grenzwerten in Durchfihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung
der Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG und 2009/161/EU der Kommission

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures (Europadisches Ubereinkommen Uber die interna-
tionale Beforderung gefahrlicher GUter auf Binnenwasserstraf3en)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der
Stral3e)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren
eindeutigem Schltssel, der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport
gefahrlicher Guter, siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung)
ED Endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle flr die

siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl flr Stoffe in der EU (Europaische Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Ver-
zeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europdische Liste der angemeldeten
chemischen Stoffe)

Eye Dam. Schwer augenschadigend

Eye Irrit. Augenreizend
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NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global
harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das
die Vereinten Nationen entwickelt haben
GKV Grenzwerteverordnung
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den
Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Befor-
derung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen)
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
Kzw Kurzzeitwert
Low Abfallliste
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dan-
t(_:;eer;euses (Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Gu-
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
SMW Schichtmittelwert
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
vPvB \éerg/ Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulier-
ar

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gean-
dert mit 2020/878/EU.

Beférderung gefahrlicher Guter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstral3en (ADR/RID/ADN). In-
ternationaler Code fur die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods
Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Glter im

Luftverkehr).
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NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 4.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 01.07.2024 (GHS 3) 01.07.2024

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prufergeb-
nissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den
Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB
wurde ausschlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgese-
hen.

Ende des Sicherheitsdatenblatts.
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Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 30.05.2022 (GHS 1) 17.06.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname NHL FINE
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) J8CA-FAT7-E997-YP5R

siehe Packungsaufdruck / Lieferschein

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Mortel
Technisches Merkblatt beachten
Verwendungen, von denen abgeraten wird Technisches Merkblatt beachten

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Baumit GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Osterreich

Telefon: +43 (0)501 888 0
E-Mail: office@baumit.com

E-Mail (sachkundige Person) office@baumit.com

1.4 Notrufnummer

Giftnotzentrale

Land Name Postleitzahl/ Telefon
Ort
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale an der 1090 Wien +43 (0)1 4064 343-0

1. Medizinischen Universitatsklinik
24h Notruf Mo-So
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Nummer der Fassung: GHS 2.0

Sicherheitsdatenblatt BQU

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com

Uberarbeitet am:

Ersetzt Fassung vom: 30.05.2022 (GHS 1) 17.06.2022

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab- Gefahrenklasse Kate- Gefahrenklasse | Gefahren-
schnitt gorie und -kategorie hinweis
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315
33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318
3.8R spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige 3 STOT SE 3 H335

Exposition (Reizung der Atemwege)

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort:
- Piktogramme:

GHSO05, GHS07

- Gefahrenhinweise:

H315
H318
H335

Gefahr

fap

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise:

P101

P102

P103

P260

P280

P302+P352
P305+P351+P338

P310
P501

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit-
halten.

Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.

Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Staub nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spu-
len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/in-
ternationalen Vorschriften der Entsorgung zufuhren.

- Gefdhrliche Bestandteile zur Kennzeichnung: Natirlich hydraulischer Kalk NHL, Calciumdihy-

2.3  Sonstige Gefahren
Ohne Bedeutung.

droxid Ca(OH),

Osterreich: de
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Nummer der Fassung: GHS 2.0
Ersetzt Fassung vom: 30.05.2022 (GHS 1)

Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE

30U
3

baumit.com

Uberarbeitet am:
17.06.2022

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1

3.2

Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).
Gemische
Beschreibung des Gemischs
Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme
Naturlich hydraulischer CAS-Nr. 25-<50 Skin Irrit. 2/ H315
Kalk NHL 85117-09-5 Eye Dam. 1/H318 @
STOT SE 3/ H335
EG-Nr.
285-561-1
REACH Reg.-Nr.
01-2119475523-36-
XXXX
Calciumdihydroxid CAS-Nr. 5-<10 Skin Irrit. 2/ H315
Ca(OH), 1305-62-0 Eye Dam. 1/ H318 @
STOT SE 3/ H335
EG-Nr.
215-137-3
REACH Reg.-Nr.
01-2119475151-45-
XXXX
01-2119862018-38-
XXXX

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRBnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Anmerkungen

BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Einatmen von Staub vermeiden.

Hautkontakt vermeiden.

Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

- Nach Inhalation
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

- Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

- Nach Beriihrung mit den Augen

Augenlider getffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieRendem
Wasser spulen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Sofort arztlichen Rat einholen.

- Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
KEIN Erbrechen herbeifihren.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
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Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am:
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4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Gefahr ernster Augenschaden.
Langeres Einatmen kann bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes zu irreversiblen Lungen-
schaden fuhren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel
Nicht brennbar.

- Ungeeignete Loschmittel
Nicht relevant.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine.
Nicht staubexplosionsfahig.
Nicht brennbar.
5.3 Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Nicht brennbar.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren

- Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlie3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persdnlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

- Einsatzkréfte
[Bei unzureichender Belliftung] Atemschutz tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern (PH-Wert)
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

6.3 Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung
- Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kdnnen

Verschittete Mengen aufnehmen.

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.

Zum Reinigen von Oberflachen oder Kleidung keine Burste oder Druckluft verwenden.

- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

- Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
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Sicherheitsdatenblatt BQU
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6.4

Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitt 8 und 13 des Sicherheitsdatenblattes. Abschnitt 7.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

7.2

7.3

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
- Empfehlungen

Verwendung geeigneter Schutzausrustungen (einschlie3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten personlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

- MaBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nicht brennbar.

- Spezifische Hinweise/Angaben
Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsflachen in einem Betriebsraum ansammelin.

- Handhabung von unvertraglichen Stoffen und Gemischen
Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen.

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausru-
stung ablegen.

Bewahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf.

Benutzen Sie fur Chemikalien keine Gefalie, die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln
bestimmt sind.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlie3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten personlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

Beseitigung von Staubablagerungen.

Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.
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Nummer der Fassung: GHS 2.0
Ersetzt Fassung vom: 30.05.2022 (GHS 1)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uberwachende Parameter
Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Land Arbeitsstoff CAS-Nr. [Identi-| SMW SMwW KZW KzZw Mow Mow Hin- | Quelle
fikator| [ppm] |[mg/m3]| [ppm] |[mg/m3]| [ppm] |[mg/m3]| weis
AT biologisch inerte MAK 10 20 i GKV
Schwebstoffe (60 min)
AT biologisch inerte MAK 5 10 r GKV
Schwebstoffe (60 min)
AT |Calciumdihydroxid| 1305-62-0 | MAK 1 4 i GKV
(5 min)
EU [Calciumdihydroxid| 1305-62-0 | IOELV 1 4 r 2017/
164/EU
Hinweis
i einatembare Fraktion
Kzw Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Uberschritten werden soll (ceiling value)

r alveolengéngige Fraktion

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fur einen
Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt| Schwellen- |Schutzziel, Exposi-| Verwendung in Expositionsdauer
wert tionsweg
Calciumdihydroxid 1305-62-0 DNEL 1 mg/m3 Mensch, inhalativ |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - lokale
Ca(OH), strie) Wirkungen
Calciumdihydroxid 1305-62-0 DNEL 4 mg/m3 Mensch, inhalativ |Arbeitnehmer (Indu-|akut - lokale Wirkun-
Ca(OH), strie) gen
Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt| Schwellen- Organismus Umweltkomparti- | Expositionsdauer
wert ment
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 0,49 M9/, |Wasserorganismen SuBwasser kurzzeitig (einmalig)
Ca(OH),
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 0,32 M9/, |Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
Ca(OH),
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 3MYy, Wasserorganismen| Kldranlage (STP) [ kurzzeitig (einmalig)
Ca(OH),
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 1.080 M9/yq |terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
Ca(OH), nismen
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Verwendung einer drtlichen und generellen Liftung

- Individuelle SchutzmaBBnahmen (persénliche Schutzausriistung)

\\,, /.
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
//" 7\\‘

N 4 y

-

Schutzhandschuhe tragen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Sal-
ben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

Atemschutz tragen
Filtrierende Halbmaske (EN 149)

- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Ra-
te ziehen. Vor Einleitung eines Abwassers in die Klaranlage ist in der Regel eine Neutralisation erfor-
derlich.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest (pulver)
Farbe weillich
Geruch geruchlos
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt >450 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | nicht bestimmt

Entzindbarkeit nicht brennbar

Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt nicht anwendbar

Zundtemperatur >400 °C

Zersetzungstemperatur nicht relevant

pH-Wert 12 -13 (in wassriger Losung: 80 % (“/y), 20 °C)
(Base)

Kinematische Viskositat nicht relevant

Loslichkeit(en) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log- keine Information verfuigbar
Wert)
Dampfdruck nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte nicht bestimmt

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor

Partikeleigenschaften es liegen keine Daten vor
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9.2

Sonstige Angaben

Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemafd GHS (physikalische Ge-
fahren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische Kenngré3en

Lésemittelgehalt 0%

Festkdrpergehalt 99,94 %

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktivitat

Bezuglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Ma-
terialien". Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend
wirken. Reaktionsfahigkeit mit Wasser.

Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil. Siehe unten "Zu vermeidende Be-
dingungen".

Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Vor Feuchtigkeit schitzen.

Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fuhrt die Anreicherung
von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

Unvertragliche Materialien

Sauren.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschutten und Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

111

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.
- Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsfor-
mel).

- Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)

- Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschaden.

- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

- Keimzellmutagenitat

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

- Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

- Reproduktionstoxizitat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitadt bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitadt bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
- Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

Angaben Uber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

121

12.2

12.3

124

125

12.6

12.7

Toxizitat
Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.

Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfugbar.

Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.

Mobilitét im Boden
Es sind keine Daten verflgbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfugbar.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Kein Bestandteil ist gelistet.

Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131

Verfahren der Abfallbehandlung
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.

- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemafR LoW:

10 13 14: Betonabfalle und Betonschlamme
10 13 04: Abfalle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk

- Schlisselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (BNORM S2100):
31607: Schlamm aus der Fertigmortelherstellung (verfestigt)

- Fur die Entsorgung liber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anwei-
sungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

- Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemal3
ADR) verwendet werden. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt
werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

- Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu tren-
nen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behan-
delt werden kann.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID/ADN UN 3262
IMDG-Code UN 3262
ICAO-TI UN 3262
14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN ATZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER
STOFF, N.A.G.
IMDG-Code CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
ICAO-TI Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s.
Technische Benennung (gefahrliche Bestandteile) Kalkhydrat, Natriumdodecylsulfat

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID/ADN
IMDG-Code
ICAO-TI
14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID/ADN 11
IMDG-Code I1I
ICAO-TI 11
14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemaR den Gefahrgut-

vorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fur gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgelandes zu beachten.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

- Beforderung gefahrlicher Guter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/
ADN) - Zusatzliche Angaben

Klassifizierungscode c6
Gefahrzettel 8

Sondervorschriften (SV) 274
Freigestellte Mengen (EQ) E1
Begrenzte Mengen (LQ) 5 kg
Beférderungskategorie (BK) 3
Tunnelbeschrankungscode (TBC) E
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 80
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- Internationaler Code fiir die Beforderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusatzliche Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) -

Gefahrzettel 8

2=

Sondervorschriften (SV) 223,274

Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 5 kg

EmS F-A, S-B

Staukategorie (stowage category) A

Trenngruppe 18 - Alkalien

- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zuséatzliche Angaben

Gefahrzettel 8

Sondervorschriften (SV) A3
Freigestellte Mengen (EQ) E1
Begrenzte Mengen (LQ) 5 kg
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1

15.2

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

- Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
/ SVHC - Kandidatenliste

Kein Bestandeteil ist gelistet.

- Richtlinie zur Beschrénkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (RoHS)

Kein Bestandeteil ist gelistet.

- Verordnung uber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandeteil ist gelistet.

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Stoffname Gew.-%
Calciumdihydroxid Ca(OH), 5
Naturlich hydraulischer Kalk NHL 25

- Verordnung liber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe
Nicht relevant.

- Verordnung uber persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandeteil ist gelistet.

- Nationale Vorschriften (Osterreich)

- Verordnung uiber brennbare Flissigkeiten (VbF)

Nicht anwendbar.

- Nationale Verzeichnisse

Land Verzeichnis Status
EU REACH Reg. nicht alle Bestandteile sind gelistet
Legende

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
1.1 Handelsname: Handelsname: ja
NHL FINE 1 MM NHL FINE
Abkiirzungen und Akronyme
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
2017/164/EU Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durch-
fihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG
und 2009/161/EU der Kommission
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Glter
auf Binnenwasserstralien)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen tber
die internationale Befdrderung gefahrlicher Guter auf der StralRe)
ADR/RID/ADN | Ubereinkommen tber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe/Schiene/Binnen-
wasserstral3e (ADR/RID/ADN)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel,
der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung)
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europadische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
GKV Grenzwerteverordnung
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen fur die
sichere Beforderung gefahrlicher Guter im Luftverkehr)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beforderung gefahrlicher
GUter mit Seeschiffen)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
Kzw Kurzzeitwert
Low Abfallliste
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
SMW Schichtmittelwert
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU.

Beférderung gefahrlicher Giter auf StraRe, Schiene oder Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
far die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemi-
sches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestand-
teilen (Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.
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Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB
wurde ausschlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich flr dieses vorgese-
hen.

Ende des Sicherheitsdatenblatts.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname NHL FINE
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) J8CA-FAT7-E997-YP5R

siehe Packungsaufdruck / Lieferschein

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Mortel
Technisches Merkblatt beachten
Verwendungen, von denen abgeraten wird Technisches Merkblatt beachten

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Baumit GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Osterreich

Telefon: +43 (0)501 888 0
E-Mail: office@baumit.com

E-Mail (sachkundige Person) office@baumit.com

1.4 Notrufnummer

Giftnotzentrale

Land Name Postleitzahl/ Telefon
Ort
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale an der 1090 Wien +43 (0)1 4064 343-0

1. Medizinischen Universitatsklinik
24h Notruf Mo-So
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ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab- Gefahrenklasse Kate- Gefahrenklasse | Gefahren-
schnitt gorie und -kategorie hinweis
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315
33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318
3.8R spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige 3 STOT SE 3 H335

Exposition (Reizung der Atemwege)

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort:
- Piktogramme:

GHSO05, GHS07

- Gefahrenhinweise:

H315
H318
H335

Gefahr

fap

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise:

P101

P102

P103

P260

P280

P302+P352
P305+P351+P338

P310
P501

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit-
halten.

Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.

Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Staub nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spu-
len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/in-
ternationalen Vorschriften der Entsorgung zufuhren.

- Gefdhrliche Bestandteile zur Kennzeichnung: Natirlich hydraulischer Kalk NHL, Calciumdihy-

2.3  Sonstige Gefahren
Ohne Bedeutung.

droxid Ca(OH),
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1

3.2

Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).
Gemische
Beschreibung des Gemischs
Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme
Naturlich hydraulischer CAS-Nr. 25-<50 Skin Irrit. 2/ H315
Kalk NHL 85117-09-5 Eye Dam. 1/H318 @
STOT SE 3/ H335
EG-Nr.
285-561-1
REACH Reg.-Nr.
01-2119475523-36-
XXXX
Calciumdihydroxid CAS-Nr. 5-<10 Skin Irrit. 2/ H315
Ca(OH), 1305-62-0 Eye Dam. 1/ H318 @
STOT SE 3/ H335
EG-Nr.
215-137-3
REACH Reg.-Nr.
01-2119475151-45-
XXXX
01-2119862018-38-
XXXX

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRBnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Anmerkungen

BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Einatmen von Staub vermeiden.

Hautkontakt vermeiden.

Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

- Nach Inhalation
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

- Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

- Nach Beriihrung mit den Augen

Augenlider getffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieRendem
Wasser spulen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Sofort arztlichen Rat einholen.

- Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
KEIN Erbrechen herbeifihren.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

Osterreich: de
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4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Gefahr ernster Augenschaden.
Langeres Einatmen kann bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes zu irreversiblen Lungen-
schaden fuhren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel
Nicht brennbar.

- Ungeeignete Loschmittel
Nicht relevant.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine.
Nicht staubexplosionsfahig.
Nicht brennbar.
5.3 Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Nicht brennbar.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren

- Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlie3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persdnlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

- Einsatzkréfte
[Bei unzureichender Belliftung] Atemschutz tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern (PH-Wert)
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

6.3 Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung
- Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kdnnen

Verschittete Mengen aufnehmen.

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.

Zum Reinigen von Oberflachen oder Kleidung keine Burste oder Druckluft verwenden.

- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

- Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
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6.4

Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitt 8 und 13 des Sicherheitsdatenblattes. Abschnitt 7.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

7.2

7.3

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
- Empfehlungen

Verwendung geeigneter Schutzausrustungen (einschlie3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten personlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

- MaBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nicht brennbar.

- Spezifische Hinweise/Angaben
Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsflachen in einem Betriebsraum ansammelin.

- Handhabung von unvertraglichen Stoffen und Gemischen
Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen.

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausru-
stung ablegen.

Bewahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf.

Benutzen Sie fur Chemikalien keine Gefalie, die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln
bestimmt sind.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlie3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten personlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

Beseitigung von Staubablagerungen.

Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uberwachende Parameter
Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Land Arbeitsstoff CAS-Nr. [Identi-| SMW SMwW KZW KzZw Mow Mow Hin- | Quelle
fikator| [ppm] |[mg/m3]| [ppm] |[mg/m3]| [ppm] |[mg/m3]| weis
AT biologisch inerte MAK 10 20 i GKV
Schwebstoffe (60 min)
AT biologisch inerte MAK 5 10 r GKV
Schwebstoffe (60 min)
AT |Calciumdihydroxid| 1305-62-0 | MAK 1 4 i GKV
(5 min)
EU [Calciumdihydroxid| 1305-62-0 | IOELV 1 4 r 2017/
164/EU
Hinweis
i einatembare Fraktion
Kzw Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Uberschritten werden soll (ceiling value)

r alveolengéngige Fraktion

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fur einen
Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt| Schwellen- |Schutzziel, Exposi-| Verwendung in Expositionsdauer
wert tionsweg
Calciumdihydroxid 1305-62-0 DNEL 1 mg/m3 Mensch, inhalativ |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - lokale
Ca(OH), strie) Wirkungen
Calciumdihydroxid 1305-62-0 DNEL 4 mg/m3 Mensch, inhalativ |Arbeitnehmer (Indu-|akut - lokale Wirkun-
Ca(OH), strie) gen
Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt| Schwellen- Organismus Umweltkomparti- | Expositionsdauer
wert ment
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 0,49 M9/, |Wasserorganismen SuBwasser kurzzeitig (einmalig)
Ca(OH),
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 0,32 M9/, |Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
Ca(OH),
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 3MYy, Wasserorganismen| Kldranlage (STP) [ kurzzeitig (einmalig)
Ca(OH),
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 1.080 M9/yq |terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
Ca(OH), nismen
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Verwendung einer drtlichen und generellen Liftung

- Individuelle SchutzmaBBnahmen (persénliche Schutzausriistung)

\\,, /.
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
//" 7\\‘

N 4 y

-

Schutzhandschuhe tragen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Sal-
ben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

Atemschutz tragen
Filtrierende Halbmaske (EN 149)

- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Ra-
te ziehen. Vor Einleitung eines Abwassers in die Klaranlage ist in der Regel eine Neutralisation erfor-
derlich.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest (pulver)
Farbe weillich
Geruch geruchlos
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt >450 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | nicht bestimmt

Entzindbarkeit nicht brennbar

Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt nicht anwendbar

Zundtemperatur >400 °C

Zersetzungstemperatur nicht relevant

pH-Wert 12 -13 (in wassriger Losung: 80 % (“/y), 20 °C)
(Base)

Kinematische Viskositat nicht relevant

Loslichkeit(en) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log- keine Information verfuigbar
Wert)
Dampfdruck nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte nicht bestimmt

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor

Partikeleigenschaften es liegen keine Daten vor
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9.2

Sonstige Angaben

Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemafd GHS (physikalische Ge-
fahren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische Kenngré3en

Lésemittelgehalt 0%

Festkdrpergehalt 99,94 %

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktivitat

Bezuglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Ma-
terialien". Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend
wirken. Reaktionsfahigkeit mit Wasser.

Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil. Siehe unten "Zu vermeidende Be-
dingungen".

Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Vor Feuchtigkeit schitzen.

Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fuhrt die Anreicherung
von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

Unvertragliche Materialien

Sauren.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschutten und Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

111

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.
- Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsfor-
mel).

- Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)

- Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschaden.

- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

- Keimzellmutagenitat

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

- Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

- Reproduktionstoxizitat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitadt bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitadt bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
- Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

Angaben Uber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

121

12.2

12.3

124

125

12.6

12.7

Toxizitat
Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.

Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfugbar.

Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.

Mobilitét im Boden
Es sind keine Daten verflgbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfugbar.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Kein Bestandteil ist gelistet.

Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131

Verfahren der Abfallbehandlung
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.

- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemafR LoW:

10 13 14: Betonabfalle und Betonschlamme
10 13 04: Abfalle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk

- Schlisselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (BNORM S2100):
31607: Schlamm aus der Fertigmortelherstellung (verfestigt)

- Fur die Entsorgung liber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anwei-
sungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

- Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemal3
ADR) verwendet werden. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt
werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

- Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu tren-
nen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behan-
delt werden kann.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID/ADN UN 3262
IMDG-Code UN 3262
ICAO-TI UN 3262
14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN ATZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER
STOFF, N.A.G.
IMDG-Code CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
ICAO-TI Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s.
Technische Benennung (gefahrliche Bestandteile) Kalkhydrat, Natriumdodecylsulfat

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID/ADN
IMDG-Code
ICAO-TI
14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID/ADN 11
IMDG-Code I1I
ICAO-TI 11
14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemaR den Gefahrgut-

vorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fur gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgelandes zu beachten.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

- Beforderung gefahrlicher Guter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/
ADN) - Zusatzliche Angaben

Klassifizierungscode c6
Gefahrzettel 8

Sondervorschriften (SV) 274
Freigestellte Mengen (EQ) E1
Begrenzte Mengen (LQ) 5 kg
Beférderungskategorie (BK) 3
Tunnelbeschrankungscode (TBC) E
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 80
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- Internationaler Code fiir die Beforderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusatzliche Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) -

Gefahrzettel 8

2=

Sondervorschriften (SV) 223,274

Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 5 kg

EmS F-A, S-B

Staukategorie (stowage category) A

Trenngruppe 18 - Alkalien

- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zuséatzliche Angaben

Gefahrzettel 8

Sondervorschriften (SV) A3
Freigestellte Mengen (EQ) E1
Begrenzte Mengen (LQ) 5 kg

Osterreich: de Seite: 13/17



Sicherheitsdatenblatt BQU

gemanB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 30.05.2022 (GHS 1) 17.06.2022

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1

15.2

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

- Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
/ SVHC - Kandidatenliste

Kein Bestandeteil ist gelistet.

- Richtlinie zur Beschrénkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (RoHS)

Kein Bestandeteil ist gelistet.

- Verordnung uber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandeteil ist gelistet.

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Stoffname Gew.-%
Calciumdihydroxid Ca(OH), 5
Naturlich hydraulischer Kalk NHL 25

- Verordnung liber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe
Nicht relevant.

- Verordnung uber persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandeteil ist gelistet.

- Nationale Vorschriften (Osterreich)

- Verordnung uiber brennbare Flissigkeiten (VbF)

Nicht anwendbar.

- Nationale Verzeichnisse

Land Verzeichnis Status
EU REACH Reg. nicht alle Bestandteile sind gelistet
Legende

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
1.1 Handelsname: Handelsname: ja
NHL FINE 1 MM NHL FINE
Abkiirzungen und Akronyme
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
2017/164/EU Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durch-
fihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG
und 2009/161/EU der Kommission
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Glter
auf Binnenwasserstralien)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen tber
die internationale Befdrderung gefahrlicher Guter auf der StralRe)
ADR/RID/ADN | Ubereinkommen tber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe/Schiene/Binnen-
wasserstral3e (ADR/RID/ADN)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel,
der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung)
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europadische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
GKV Grenzwerteverordnung
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen fur die
sichere Beforderung gefahrlicher Guter im Luftverkehr)
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NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 30.05.2022 (GHS 1) 17.06.2022
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beforderung gefahrlicher
GUter mit Seeschiffen)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
Kzw Kurzzeitwert
Low Abfallliste
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
SMW Schichtmittelwert
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU.

Beférderung gefahrlicher Giter auf StraRe, Schiene oder Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
far die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemi-
sches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestand-
teilen (Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.
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NHL FINE baumit.com
Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am:
Ersetzt Fassung vom: 30.05.2022 (GHS 1) 17.06.2022

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB
wurde ausschlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich flr dieses vorgese-
hen.

Ende des Sicherheitsdatenblatts.

Osterreich: de Seite: 17 /17



Sicherheitsdatenblatt
gemalf der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015

Baumit NHL Fine

3au
3

pbaumit.com

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Baumit NHL Fine

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Werksgemischter Trockenmortel auf Basis NHL zur Verarbeitung im Innen- und AuRenbereich.

Siehe auch Produktdatenblatt.
Von allen anderen Verwendungen wird abgeraten. (Liste ist nicht vollstandig)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name: Baumit GmbH

Adresse: 2754 Waldegg, Wopfing 156
Tel. Nr. +43 (0) 501 888-0

Fax Nr.: +43 (0) 501 888 1266

Auskunft gebender Bereich: e-mail (sachkundige Person): office@baumit.com
Biirozeiten: Mo. bis Do. 7% bis 16* und Fr. 7°° bis 12%°

1.4 Notrufnummer

Européaische Notrufnummer: 112
Notrufnummer: +43 (0)1 4064 343-0,

Vergiftungsinformationszentrale an der 1. Medizinischen Universitatsklinik
Wabhringer Girtel 18-20, 1090 Wien
Erreichbarkeit: taglich 24 h

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1 Einstufung des Gemischs
2.1.1 GemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie
Schwere Augenschadigung / -reizung 1
Hautreizend 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) - 3
einmalige Exposition (SE)

Gefahrenhinweise

H318: Verursacht schwere Augenschaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.

H335: Kann die Atemwege reizen.
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2.2

Kennzeichnungselemente
2.2.1 GemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

i

GHS05 GHSO07

Sighalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naturlicher hydraulischer Kalk, NHL

Gefahrenhinweise

H318: Verursacht schwere Augenschaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.

H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

P101: Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die H&ande von Kindern gelangen.

P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261: Einatmen von Staub vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P302+P352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P332+P313: Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und flr ungehinderte Atmung
sorgen.

P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

P501: Inhalt/Behélter der Entsorgung in Ubereinstimmung mit nationalen Vorschriften zufiihren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1

3.2

Stoffe

Nicht zutreffend, da es sich um ein Gemisch handelt.

Gemische

Gemisch aus natirlichem hydraulischen Kalk, NHL, Gesteinskérnungen und Zusatzen.
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Gefahrliche Bestandteile

—_— Einstufung
Bezeichnung | Gehalt C’\AI\rS- I;:\Icr; Regnlztmrl;rgrngs gemaR Verordnung
: : (EG) Nr. 1272/2008
Calcium- 01- {> | H31s | skininit. 2
dihydroxid 16% - | 1305-62-0 | 215-137- | 2119475151-
Ca(OH), | 26% 3 A5-XXXX H318 | EyeDam.1
> | H335 | STOTSE3

Dicalcium- 10%- | 10034-77- | 233-107-

silikat 15% 2 8 Nicht eingestuft

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1

4.2

Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Allgemeine Hinweise

Rasch helfen. Fur Ersthelfer ist keine spezielle persénliche Schutzausristung erforderlich. Ersthelfer
sollten aber den Kontakt mit feuchtem Gemisch vermeiden.

Einatmen

Fur Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.

Hautkontakt

Trockenes Gemisch entfernen und mit reichlich Wasser nachspulen. Feuchten Zement mit viel
Wasser abspiilen. Durchtrénkte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. entfernen. Diese vor
Wiederverwendung griindlich reinigen. Bei Hautbeschwerden Arzt konsultieren.
Augenkontakt

Auge nicht trocken reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusatzliche Hornhautschaden
mdglich sind. Gegebenenfalls Kontaktlinse entfernen und das Auge sofort bei geéffnetem Lidspalt
unter flieendem Wasser mindestens 20 Minuten spiilen, um alle Teilchen zu entfernen. Falls méglich
isotonische Augenspillésung (0,9 % NaCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder Augenarzt
konsultieren.

Verschlucken

Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Bewusstsein Mund aussptilen und reichlich Wasser trinken. Arzt
oder VERGIFTUNGSINFORMATIONS-ZENTRALE konsultieren.

Hinweis fur den Arzt

Keine Langzeitwirkung bekannt.

Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Augen

Augenkontakt mit dem Gemisch (trocken oder feucht) kann ernste und méglicherweise bleibende
Augenschaden verursachen.
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4.3

Haut

Gemisch kann durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung auf feuchte Haut (infolge von
Schwitzen oder Luftfeuchte) haben. Kontakt zwischen dem Gemisch und feuchter Haut kann
Hautreizungen, Dermatitis oder ernste Hautschaden hervorrufen. Fir weitere Informationen siehe (1).
Atmung

Wiederholtes Einatmen grof3erer Staubmengen Uber einen langeren Zeitraum erhdht das Risiko fir
Erkrankungen der Lunge.

Umwelt

Bei normaler Verwendung ist das Gemisch nicht gefahrlich fur die Umwelt.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Wird ein Arzt aufgesucht, bitte dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

Hinweise flir den Arzt

Keine Langzeitwirkung bekannt.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

51

52

53

Loéschmittel

Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im angemischten Zustand brennbar. Loschmittel und
Brandbekdmpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen.

Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren

Das Gemisch ist weder explosiv noch brennbar und auch nicht brandférdernd bei anderen Materialien.

Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Keine besonderen Maflinahmen erforderlich, da das Gemisch keine brandrelevante Gefahrdung birgt.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen

6.1.1 Nicht fur Notfélle geschultes Personal

Schutzkleidung tragen, wie unter Abschnitt 8 beschrieben. Den Anweisungen fur sichere Handhabung
folgen, wie unter Abschnitt 7 beschrieben.

6.1.2 Einsatzkréafte

Notfallplane sind nicht erforderlich. Bei hoher Staubexposition ist jedoch Atemschutz erforderlich.

UmweltschutzmalRnahmen

Gemisch trocken halten. Gemisch abdecken um Staubentwicklung zu vermeiden. Nicht in die
Kanalisation, Oberflachenwasser oder Grundwasser gelangen lassen (pH-Wert Anhebung).
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6.3 Verfahren zur Reinigung

Verschittetes Gemisch aufnehmen und wenn méglich verwenden.

Zur Reinigung mdglichst trockene Verfahren wie beispielsweise Unterdruck-Ansaugung verwenden
(tragbare Gerate mit hoch effizienten Filtersystemen (EPA und HEPA-Filter, EN 1822-1:2009) oder
aquivalente Techniken), die keine Staubentwicklung verursachen. Niemals Druckluft zur Reinigung
verwenden.

Kommt es bei einer trockenen Reinigung zur Staubentwicklung, ist unbedingt persénliche
Schutzausristung zu verwenden.

Einatmen von Staub und Hautkontakt vermeiden. Verschiittetes Material zurlick in Behalter fullen.
Eine spatere Verwendung ist méglich.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Abschnitte 7, 8 und 13 fiir weitere Details beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung

Bitte den Empfehlungen im Abschnitt 8 folgen. Zur Entfernung von trockenem Gemisch bitte Abschnitt
6.3 beachten.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. In staubiger Atmosphare Atemschutzmaske und
Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen, um Hautkontakt zu vermeiden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten:

Bitte den Empfehlungen im Abschnitt 8 folgen. Zur Entfernung von trockenem Gemisch bitte Abschnitt
6.3 beachten.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. In staubiger Atmosphéare Atemschutzmaske und
Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen, um Hautkontakt zu vermeiden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uberwachende Parameter

SR Expositions- Expositions- Bemerkung
weg frequenz
Calciumdihydroxid 2 (E) mg/m3 inhalativ 1K-;/|V\</v Calciumdihydroxid
(Staub) 4 (E) mg/m3 Y a | (Staub)
Mow (5 min), 8 mal

Allgemeiner 5 (A) mg/m3 TMW Allgemeiner
Staubgrenzwert fir 10 (E) mg/m3 inhalativ TMW Staubgrenzwert fur
biologisch inerte 10 (A) mg/m3 KZW (1 h), 2 mal® biologisch inerte
Schwebstoffe: 20 (E) mg/m3 KZW (1 h), 2 mal® | Schwebstoffe

A = alveolengéangige Staubfraktion TMW = Tagesmittelwert KZW = Kurzzeitwert

E = einatembare Staubfraktion Mow = Momentanwert a) Haufigkeit pro Schicht
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8.2

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1 Zusatzlich Hinweise zur Gestaltung technische Anlagen

Staubentwicklung bei Handhabung vermeiden bzw. entsprechende Be- oder Entliiftungssysteme
vorsehen oder geschlossene Handhabungssysteme verwenden. Ortliche Absaugungen oder andere
technische Stauberfassungen verwenden.

8.2.2 Allgemeine Schutz und Hygienemalinahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen und gegebenenfalls duschen, um anhaftendes Gemisch zu entfernen. Berlihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden. Nach der Arbeit mit dem Gemisch sollten Arbeiter sich waschen oder
duschen und Hautpflegemittel verwenden. Kontaminierte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. vor erneuter
Nutzung reinigen.

Hautschutz

F - Wasserd|chte abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind
be|sp|elswe|se nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen (siehe Berufs-
genossenschaftliche Regel BGR 195 der BRD). Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe
sind auf Grund ihrer Wasserdurchlassigkeit nicht geeignet und kénnen chromathaltige Verbindungen
freisetzen. Stiefel und langarmlige Kleidung tragen sowie Hautschutzmittel verwenden.

Gesichts-/Augenschutz:

Y Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht schlieende Schutzbrille gemaR EN 166
verwenden (Augenduschen bereitstellen).

Atemschutz
.’/- >

“uw” Bej Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte (z. B. beim offenen Hantieren mit
pulverférmigem Produkt) ist eine geeignete Atemschutzmaske zu verwenden (z.B. gemaR EN 149, EN
140, EN 14387, EN 1827). In der Regel sind partikelfiltrierende Halbmasken des Typs FFP2 zu
verwenden.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Luft

Einhaltung der Staubemissionsgrenzwerte nach AVV (BGBI. Il Nr. 389/2002 und Nr. 476/2010) und
nach Zementemissions-VO (BGBI. Il Nr. 60/2007).

Wasser

Gemisch nicht ins Grundwasser oder Abwassersystem gelangen lassen. Durch Exposition ist ein
Anstieg des pH-Werts mdglich. Bei einem pH-Wert von tber 9 kdnnen ¢kotoxikologische Effekte
auftreten. Das in das Abwassersystem oder ins Oberflachenwasser geleitete oder abflieRende Wasser
darf daher nicht zu einem entsprechenden pH-Wert filhren. Die AAEV (BGBI. Nr. 186/1996) und die
AEV Industrieminerale (BGBI. Il Nr. 347/1997) sind zu beachten.

Boden

Keine speziellen KontrolimalB3nahmen erforderlich.
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Sicherheitsdatenblatt
Baumit NHL Fine

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Allgemeine Informationen

Aussehen: pulvrig, kdrnig

Aggregatzustand: fest

Farbe: braun

Geruch geruchlos

Geruchschwelle entfallt da geruchlos

pH-Wert: pH 11,5 — 13,5 bei 20°C gebrauchsfertig in Wasser angemischt
Schmelzpunkt: Schmelzpunkt > 450°C

Siedepunkt: entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)

Flammpunkt: entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)

Verdampfungs- entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)
geschwindigkeit:

Entzindbarkeit: nicht entziindbar

Obere/untere nicht explosiv (ohne jegliche chemische Strukturen, die allgemein mit

Entziindbarkeits- oder
Explosionsgrenzen:
Dampfdruck:
Dampfdichte:

Relative Dichte
Wasserloslichkeit:
Verteilungskoeffizient:
n-Octanol/Wasser:
Selbstentziindungs-
temperatur:
Zersetzungstemperatur:
Viskositat

Explosionseigenschaften assoziiert werden)

entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)
entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)
nicht zutreffend

Gering (< 2 g/l) bei 20°C bezogen auf Kalkhydrat
entfallt (anorganische Substanz)

entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)

entfallt
entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)

Explosive nicht explosiv
Eigenschaften:
Oxidierende keine Oxidationseigenschaften (basierend auf der chemischen Struktur enthalt

Eigenschaften:

die Substanz keinen Uberschuss an Sauerstoff oder andere Strukturgruppen, die
die Tendenz zeigen, mit brennbarem Material exotherm zu reagieren)

9.2 Sonstige Angaben

entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Reagiert mit Wasser alkalisch. In Kontakt mit Wasser findet eine beabsichtigte Reaktion statt. Dabei
erhéartet das Gemisch und bildet eine feste Masse, die nicht mit ihrer Umgebung reagiert.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Gemisch ist stabil, solange es sachgerecht und trocken gelagert wird bzw. bestimmungsgeman
verwendet wird.

10.3 Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
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10.4 Zu vermeidende Bedingungen

10.5

10.6

Wasserzutritt und Feuchtigkeit wahrend der Lagerung vermeiden (das Gemisch regiert mit
Feuchtigkeit alkalisch und erhartet).

Unvertragliche Materialien

Reagiert exotherm mit Sduren. Das feuchte Gemisch ist alkalisch und regiert mit Sauren,
Ammoniumsalze oder unedlen Metallen (zB: Aluminium, Zink, Messing).
Bei Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

111

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gefahrenklasse | Kat Effekt Referenz
Akute Toxizitat - LD50 > 2500 mg/kg bw (Calciumdihydroxid, OECD 402, Kaninchen); diese | Calciumdi-
dermal Resultate konnen auf Calciumoxid Ubertragen werden, da bei Kontakt mit | hydroxid
Feuchtigkeit Calciumhydroxid gebildet wird.
Akute Toxizitat- keine Daten verfiigbar Calciumdi-
inhalation hydroxid
Akute Toxizitat - LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, Ratte) Calciumdi-
oral hydroxid
}MZ‘_ » . Calciumdihydroxid reizt die Haut (in vivo, Kaninchen). Calciumdi-
dFi{eeI:I\glIth ung au Als Ergebnis von Studien ist Calciumdihydroxid als hautreizend hydroxid
einzustufen (H315 — Verursacht Hautreizungen; R38, reizt die Haut).
Schyve_re Augen- | 1 | Als Ergebnis von Studien (in vivo, Kaninchen) kann Calciumdihydroxid zu | Calciumdi-
schadigung/- ernsten Augenschaden filhren (H318 - Verursacht schwere hydroxid
reizung Augenschaden; R41, Gefahr ernster Augenschaden).
Sensibilisierung Calciumdihydroxid ist aufgrund der Wirkungsweise (pH-Veranderung) und | Calciumdi-
der Haut der Bedeutung von Calcium in der menschlichen Ernahrung nicht als hydroxid
hautsensibilisierend eingestuft.
Sensibilisierung Calciumdihydroxid ist aufgrund der Wirkungsweise (pH-Veranderung) und | Calciumdi-
der Atemwege der Bedeutung von Calcium in der menschlichen Ernahrung nicht als hydroxid
hautsensibilisierend eingestuft.
Keimzell- - Genotoxisches Potential von Calciumdihydroxid ist nicht bekannt (Bacterial | Calciumdi-
mutagenitat reverse mutation assay (Ames test, OECD 471): negativ). hydroxid
Karzinogenitat Calcium (verabreicht als Ca-Lactat) ist nicht karzinogen (Ergebnis Calciumdi-
Experiment, Ratte). hydroxid
Es besteht kein karzinogenes Risiko aufgrund des pH-Effekts von
Calciumdihydroxid.
(Epidemiologische Daten vom Menschen vorhanden).
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Gefahrenklasse | Kat Effekt Referenz
Repr_o.(.juktions- - Calcium (verabreicht als Ca-Carbonat) ist nicht reproduktionstoxisch Calciumdi-
toxizitat (Ergebnis Experiment, Maus). hydroxid
Aufgrund des pH-Effekts besteht kein Anhaltspunkt flr ein
Reproduktionsrisiko (epidemiologische Daten vom Menschen vorhanden).
spezifische 3 Calciumdihydroxid reizt die Atemwege (STOT SE 3 (H335 — Kann die Calciumdi-
Zielorgan- Atemwege reizen) hydroxid
Toxizitat bei
einmaliger
Exposition
spezifische Keine Einstufung relevant. Calciumdi-
Zielorgan- hydroxid
Toxizitat bei
wiederholter
Exposition
Aspirations- - Keine Einstufung relevant Calciumdi-
gefahr hydroxid

Auswirkungen auf die Gesundheit durch Exposition
Das Gemisch kann vorhandene Erkrankungen der Haut, Augen und Atemwege verschlimmern,
beispielsweise bei Lungenemphysemen oder Asthma.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

Toxizitat

Das Gemisch gilt als nicht gefahrlich fur die Umwelt
Die Freisetzung gro3erer Mengen des Gemisches in Wasser kann jedoch zu einer pH-Wert-Erhéhung
fuhren und damit unter besonderen Umsténden toxisch fiir aquatisches Leben sein.

Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation
zurlickbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

Bioakkumulationspotenzial

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation
zurlickbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

Mobilitat im Boden

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation
zurlckbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation
zurlickbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

Andere schéadliche Wirkungen

Nicht zutreffend.
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ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

131

Verfahren zur Abfallbehandlung Entsorgung:

Trocken aufnehmen. Entsorgung laut ortlichen und behérdlichen Vorschriften. Nicht verbrauchte
Restmengen unter Vermeidung jeglichen Hautkontaktes mit Wasser mischen und nach Erhéartung wie
Betonabbruch behandeln.

Nicht mit dem Hausmiill entsorgen. Reste nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den
Ausguss oder das WC leeren.

ONORM S2100
31607 Schlamm aus der Fertigmortelherstellung (verfestigt)

EWC

Die definitive Zuordnung dieses Materials zur entsprechenden Europaischen Abfallgruppe und daher
zum passenden Europaischen Abfallschlissel hangt von der Endanwendung dieses Materials ab.
Setzen Sie sich mit dem autorisierten Abfallentsorger in Verbindung. Vorschlage:

10 13 14 Betonabfalle und Betonschlamme

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

UN-Nummer
Nicht zutreffend

Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung
Nicht zutreffend

Transportgefahrenklassen
Nicht zutreffend

Verpackungsgruppe
Nicht zutreffend

Umweltgefahren
Nicht zutreffend

Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den Verwender

Nicht zutreffend

Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

Nicht zutreffend
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ABSCHNITT 15: Angaben zu Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
das Gemisch

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr. 47 (Chrom VI-Verbindungen).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungen gegeniiber der Vorversion

Anderung des Produktnamens.

16.2 Abklrzungen und Akronyme

ACGIH
ADR/RID
APF
CAS
CLP
EC50
ECHA
EINECS
EPA
HEPA
IATA
IMDG
IUPAC
LC50
MEASE
PBT
PROC
REACH
SDB
STOT
TRGS
UvCB

VCI
vPvB
VwVwS

American Conference of Industrial Hygienists

European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway
Assigned protection factor (Schutzfaktor von Atemschutzmasken)

Chemical Abstracts Service

Classification, labelling and packaging (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Half maximal effective concentration (mittlere effective Konzentration)
European Chemicals Agency (Europaische Chemikalienbehorde)

European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp)

Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp)

International Air Transport Association

International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods
International Union of Pure and Applied Chemistry

Median lethal dose (mittlere tédliche Dosis)

Metals estimation and assessment of substance exposure

Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch)
Process category (Prozesskategorie/Verwendungskategorie)

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006)
Sicherheitsdatenblatt

Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizitét)

Technische Regeln fur Gefahrstoffe

Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological
materials

Verband der chemischen Industrie e.V.

Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ
Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

16.3 Literaturangaben und Datenquellen
GKV 2007, BGBI. Il Nr. 243/2007
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16.4 Schulungsratschlage

Zusatzlich zu Schulungsprogrammen fur Arbeitnehmer zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und
Umwelt, haben Unternehmen sicherzustellen, dass ihre Arbeitnehmer das Sicherheitsdatenblatt lesen,
verstehen und die Anforderungen umsetzen kdnnen.

16.5 Ausschlussklausel

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres
Produkts und stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche,
die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
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	- Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	- Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	- Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben

	- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

	- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	


	
	
	

	
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	- Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
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##}
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##}

	- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	 
 Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Lösemittelgehalt



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	- Einstufungsverfahren
	- Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	- Akute Toxizität
	- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	- Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	- Keimzellmutagenität
	- Karzinogenität
	- Reproduktionstoxizität
	
	- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	- Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	
	- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:
	- Schlüsselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (ÖNORM S2100):

	- Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	- Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	- Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI
	Technische Benennung (gefährliche Bestandteile)

	14.3 Transportgefahrenklassen
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.4 Verpackungsgruppe
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	- Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	Klassifizierungscode
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)
	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

	- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)
	Trenngruppe

	- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	- Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
/ SVHC - Kandidatenliste
	- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	- Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
	

	- Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	- Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	- Nationale Vorschriften (Österreich)
	- Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

	- Nationale Verzeichnisse
	


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	

	Haftungsausschluss
	


	conf6542286073125
	conf6542286073125
	sdbl_nhl_fine
	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname
	
	Registrierungsnummer (REACH)

	Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)

	
1.2 
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen
	Verwendungen, von denen abgeraten wird

	
1.3 
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	
1.4 
Notrufnummer
	
	



	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort:
	- Piktogramme:
	

	
	

	
	

	- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:


	2.3 Sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs
	


	

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	- Allgemeine Anmerkungen
	- Nach Inhalation
	- Nach Kontakt mit der Haut
	- Nach Berührung mit den Augen
	- Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	- Geeignete Löschmittel
	- Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	- Nicht für Notfälle geschultes Personal
	- Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	- Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	- Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	- Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben

	- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

	- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	


	
	
	

	
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	- Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
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##}
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##}
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##}
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##}

	- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	 
 Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Lösemittelgehalt



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	- Einstufungsverfahren
	- Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	- Akute Toxizität
	- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	- Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	- Keimzellmutagenität
	- Karzinogenität
	- Reproduktionstoxizität
	
	- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	- Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	
	- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:
	- Schlüsselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (ÖNORM S2100):

	- Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	- Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	- Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI
	Technische Benennung (gefährliche Bestandteile)

	14.3 Transportgefahrenklassen
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.4 Verpackungsgruppe
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	- Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	Klassifizierungscode
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)
	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

	- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)
	Trenngruppe

	- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	- Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
/ SVHC - Kandidatenliste
	- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	- Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
	

	- Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	- Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	- Nationale Vorschriften (Österreich)
	- Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

	- Nationale Verzeichnisse
	


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	

	Haftungsausschluss
	


	conf6542286073125 - Kopie



	sdbl_nhl_fine
	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname
	
	Registrierungsnummer (REACH)

	Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)

	
1.2 
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen
	Verwendungen, von denen abgeraten wird

	
1.3 
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	
1.4 
Notrufnummer
	


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	

	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort:
	- Piktogramme:
	
	
	- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	- Allgemeine Anmerkungen
	- Nach Inhalation
	- Nach Kontakt mit der Haut
	- Nach Berührung mit den Augen
	- Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	- Geeignete Löschmittel
	- Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	- Nicht für Notfälle geschultes Personal
	- Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	- Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	- Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	- Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben

	- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

	- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	

	
	
	


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	- Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	{##"SYMBOL","BASE","MAND_01"
##}
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##}

	{##"SYMBOL","BASE","MAND_17"
##}

	- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Form
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	Zersetzungstemperatur
	pH-Wert
	Kinematische Viskosität
	Löslichkeit(en)
	 
 Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	9.2.1 Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	9.2.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Flüssigkeitsgehalt
	Festkörpergehalt



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	- Einstufungsverfahren
	- Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	- Akute Toxizität
	- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	- Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	- Keimzellmutagenität
	- Karzinogenität
	- Reproduktionstoxizität
	
	- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	- Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	
	- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:
	- Schlüsselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (ÖNORM S2100):

	- Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	- Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	- Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	- Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben


	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	- Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
/ SVHC - Kandidatenliste
	- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	- Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
	- Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	- Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	- Nationale Vorschriften (Österreich)
	- Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

	- Nationale Verzeichnisse

	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	Haftungsausschluss
	


	conf6542286073125 - Kopie
	conf6542286073125
	conf6542286073125
	sdbl_nhl_fine
	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname
	
	Registrierungsnummer (REACH)

	Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)

	
1.2 
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen
	Verwendungen, von denen abgeraten wird

	
1.3 
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	
1.4 
Notrufnummer
	
	



	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort:
	- Piktogramme:
	

	
	

	
	

	- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:


	2.3 Sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs
	


	

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	- Allgemeine Anmerkungen
	- Nach Inhalation
	- Nach Kontakt mit der Haut
	- Nach Berührung mit den Augen
	- Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	- Geeignete Löschmittel
	- Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	- Nicht für Notfälle geschultes Personal
	- Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	- Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	- Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	- Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben

	- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

	- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	


	
	
	

	
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	- Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
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##}
	
	{##"SYMBOL","BASE","MAND_06"
##}
	
	{##"SYMBOL","BASE","MAND_05"
##}

	{##"SYMBOL","BASE","MAND_17"
##}

	- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	 
 Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Lösemittelgehalt



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	- Einstufungsverfahren
	- Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	- Akute Toxizität
	- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	- Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	- Keimzellmutagenität
	- Karzinogenität
	- Reproduktionstoxizität
	
	- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	- Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	
	- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:
	- Schlüsselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (ÖNORM S2100):

	- Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	- Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	- Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI
	Technische Benennung (gefährliche Bestandteile)

	14.3 Transportgefahrenklassen
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.4 Verpackungsgruppe
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	- Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	Klassifizierungscode
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)
	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

	- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)
	Trenngruppe

	- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	- Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
/ SVHC - Kandidatenliste
	- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	- Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
	

	- Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	- Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	- Nationale Vorschriften (Österreich)
	- Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

	- Nationale Verzeichnisse
	


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	

	Haftungsausschluss
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	Relevante identifizierte Verwendungen
	Verwendungen, von denen abgeraten wird

	
1.3 
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	
1.4 
Notrufnummer
	
	



	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort:
	- Piktogramme:
	

	
	

	
	

	- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:


	2.3 Sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs
	


	

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	- Allgemeine Anmerkungen
	- Nach Inhalation
	- Nach Kontakt mit der Haut
	- Nach Berührung mit den Augen
	- Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	- Geeignete Löschmittel
	- Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	- Nicht für Notfälle geschultes Personal
	- Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	- Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	- Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	- Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben

	- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

	- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	


	
	
	

	
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	- Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
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	- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
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	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
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 Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Lösemittelgehalt



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	- Einstufungsverfahren
	- Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	- Akute Toxizität
	- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	- Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	- Keimzellmutagenität
	- Karzinogenität
	- Reproduktionstoxizität
	
	- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
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	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	
	- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:
	- Schlüsselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (ÖNORM S2100):

	- Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	- Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	- Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
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	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI
	Technische Benennung (gefährliche Bestandteile)
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	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.4 Verpackungsgruppe
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	- Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	Klassifizierungscode
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)
	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

	- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)
	Trenngruppe

	- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	- Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
/ SVHC - Kandidatenliste
	- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	- Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
	

	- Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	- Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	- Nationale Vorschriften (Österreich)
	- Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

	- Nationale Verzeichnisse
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	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
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	Handelsname
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1.2 
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen
	Verwendungen, von denen abgeraten wird

	
1.3 
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	
1.4 
Notrufnummer
	
	



	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort:
	- Piktogramme:
	

	
	

	
	

	- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:


	2.3 Sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs
	


	

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	- Allgemeine Anmerkungen
	- Nach Inhalation
	- Nach Kontakt mit der Haut
	- Nach Berührung mit den Augen
	- Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	- Geeignete Löschmittel
	- Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	- Nicht für Notfälle geschultes Personal
	- Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	- Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	- Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung
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	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	- Empfehlungen
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	- Spezifische Hinweise/Angaben

	- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

	- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	


	7.3 Spezifische Endanwendungen
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	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	- Einstufungsverfahren
	- Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
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